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Gemeinde Olderup - Bebauungsplan Nr. 6, 56. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / 1. Auslegung

Rückläufer von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport Schleswig-Holstein
Schriftsatz vom: 22.07.2024
Seite: 3/8

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung 
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens wurde die ursprüngliche 
Planung, das gesamte Plangebiet als Mischgebiet gemäß Ä 6 BauNVO 
auszuweisen, überarbeitet. Die Gemeinde Olderup hat sich nach 
eingehender Abwägung dazu entschlossen, das Plangebiet 
differenziert zu gliedern: Während im nordöstlichen Teilbereich 
weiterhin ein Mischgebiet festgesetzt wird, erfolgt im südwestlichen 
Teilbereich nunmehr die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebiets gemäß Ä 4 BauNVO.
Der Wohnbauentwicklungsrahmen von 19,5 WE wird mit der 
Planung unterschritten.
Die Innenentwicklungsanalyse und das Schallgutachten wurden 
dementsprechend überarbeitet und der Begründung angefügt.

3
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Rückläufer von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport Schleswig-Holstein
Schriftsatz vom: 22.07.2024
Seite: 4/8

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Die Emissionen der WKA in der gesamten Ortslage wurde durch das 
Büro DEKRA Automobil GmbH erneut betrachtet, eine Ausweisung 
als allgemeines Wohngebiet ist möglich und wird für die weitere 
Planung festgesetzt. Die bereits bestehende gewerbliche Nutzung 
wird als Mischgebiet festgesetzt.

Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht
Zu 1.-Im Zuge des Aufstellungsverfahrens wurde die ursprüngliche 
Planung, das gesamte Plangebiet als Mischgebiet gemäß Ä 6 BauNVO 
auszuweisen, überarbeitet. Die Gemeinde Olderup hat sich nach 
eingehender Abwägung dazu entschlossen, das Plangebiet 
differenziert zu gliedern: Während im nordöstlichen Teilbereich 
weiterhin ein Mischgebiet festgesetzt wird, erfolgt im südwestlichen 
Teilbereich nunmehr die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebiets gemäß Ä 4 BauNVO.
Zu 2.-Die schalltechnische Untersuchung wurde überarbeitet, zum 
Mischgebiet wird eine Pufferzone als Grünflächen 
(Zweckbestimmung Spielplatz und Gartenland) eingerichtet, der 
bestehende Bruchwald wird gesichert und als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft ausgewiesen.
Bei einer Genehmigungskonformen Nutzung des Gewerbebetriebes 
können die Richtwerte eingehalten werden.
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Rückläufer von: Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen 
und Sport Schleswig-Holstein
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Seite: 5/8

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Zu 3.-Der Immissionskonflikt wird durch einen 
genehmigungskonformen Betrieb der Friedrichsen Landtechnik 
GmbH erfüllt. Daher ist kein vorhabenbezogenes Bauleitverfahren 
für den Landtechnikbetrieb und Nadelentrostung vorgesehen 

Zu 4.-Ebenso ist davon auszugehen, dass bei einer genehmigungs-
konformen Nutzung der Standortschiessanlage 
die Immissionswerte deutlich unterschritten werden.
Für die Emissionen der Windkraftanlagen werden im südlichen 
Bereich der Planung Festsetzungen für die Südfassade getroffen.

Zu 5- In die Begründung unter Punkt αǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ ±ƻǊƎŀōŜƴά ǿƛǊŘ 
ergänzt: Um den Betrieb weiterhin erfolgreich betreiben und den 
betrieblichen Ablauf nachhaltig sichern zu können, soll der Betrieb 
um eine Lagerhalle für Geräte erweitert werden. 

Zu 6.- Darstellung der Bestandsgebäude wurde geändert
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland
Schriftsatz vom: 15.07.2024
Seite: 1/5

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Untere Naturschutzbehörde
Der im Zuge des B-Plans Nr. 7 bereits entwidmete Knickabschnitt 
(blauer Knickabschnitt) ist in der Planzeichnung als Umgrenzung von 
Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen dargestellt.
Der mintfarbene Abschnitt von 69,96m wird in die Grundstücke 
einbezogen und durch eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Knickschutzstreifen gesichert und entfällt für das 
Geh-Fahr- und Leitungsrecht auf einer Länge von 8m (Ausgleich 1:2).
Der petrolfarbene Knickabschnitt (40,81m) entfällt und wird im 
Verhältnis 1:2 ausgeglichen. An dem östlich parallel zur neuen 
Straßenverkehrsfläche gelegene Knick (gelb und orange) kann ein 
Mindestabstand von ca.1 m zum Knickfuß zur geplanten Bebauung 
eingehalten werden. Im Verfahren des B-Planes Nr. 7 wurde mit der 
Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abgestimmt, dass dies als 
minimal ausreichender Schutzstreifen berücksichtigt werden kann. 
Eine Entwidmung dieses Abschnittes ist nicht erforderlich.
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland
Schriftsatz vom: 15.07.2024
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Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens wurde die ursprüngliche 
Planung, das gesamte Plangebiet als Mischgebiet gemäß Ä 6 BauNVO 
auszuweisen, überarbeitet. Die Gemeinde Olderup hat sich nach 
eingehender Abwägung dazu entschlossen, das Plangebiet 
differenziert zu gliedern: Während im nordöstlichen Teilbereich 
weiterhin ein Mischgebiet festgesetzt wird, erfolgt im südwestlichen 
Teilbereich nunmehr die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebiets gemäß Ä 4 BauNVO.
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland
Schriftsatz vom: 15.07.2024
Seite: 3/5

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Untere Wasserbehörde
Der Unterhaltungsstreifen für die Gemeinde wurde in der 
Planzeichnung berücksichtigt. 
Die ehemalige Rohrleitung B6 ist laut Aussage des Wasser- und 
Bodenverbandes eine private Leitung, diese wird von der Gemeinde 
berücksichtigt und integriert (siehe Folie 12 und 13)

Untere Bauaufsichtsbehörde
Die maximale Traufhöhe wird auf 4,0m erhöht.
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Rückläufer von: Amt Viöl ς Kämmerei ς Wasser- und 
Bodenverbände / Haushaltswesen - Wasser-und Bodenverband 
Olderup
Schriftsatz vom: 27.06.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

Es ist keine Leitung des Wasser- und Bodenverbandes Olderup 
betroffen.
Die Leitung, welche sich im Plangebiet im Bereich der Straße 
befindet, ist nach Aussage des Amtes Viöl ( Wasser- und 
Bodenverbände / Haushaltswesen) eine private Leitung
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Rückläufer von: Amt Viöl ς Kämmerei ς Wasser- und 
Bodenverbände / Haushaltswesen
Schriftsatz vom: 27.06.2024
Seite: 2/2

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
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Kenntnisnahme
Berücksichtigung
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Rückläufer von: Wasserverband Treene
Schriftsatz vom: 24.06.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung

Lƴ ŘƛŜ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ǳƴǘŜǊ tǳƴƪǘ αWasserversorgungά 

aufgenommen: Die Fläche des B-Planes Nr. 6 kann an die zentrale 

Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. 

Anschlussmöglichkeiten an die Versorgungsanlagen des 

Wasserverbandes Treene sind in der αArlewatter Straat" vorhanden. 

Der Ausbau der Wasserversorgung wird bei Bedarf vom WV Treene 

durchgeführt. Die Tiefbauarbeiten sollten von der ausschreibenden 

Stelle nach Absprache mit dem WV Treene mit ausgeschrieben 

werden. Der Wasserverband Treene bittet um weitere Information 

und Beteiligung im Zuge der Erschließungsmaßnahme. Die Kosten 

für den Ausbau der Versorgungsleitungen trägt in der Regel der 

Wasserverband Treene und erhebt im Gegenzug von den neuen 

Anschlussnehmern zusammen mit den Hausanschlusskosten einen 

Baukostenzuschuss.

Der Hinweis zur Löschwasserversorgung ist unter Punkt 
α[ǀǎŎƘǿŀǎǎŜǊǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎά in der Begründung enthalten. Zusätzlich 
mit aufgenommen wurde: Für Abstimmungen mit der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Gemeinde in Bezug auf Einhaltung der DVGW 
Richtlinien (Blatt W 405) steht der WV Treene gerne zur Verfügung. 
Die Kosten für die Feuerlöschversorgung (Hydranten, Vorschieber) 
werden dem Erschließungsträger (Gemeinde) in Rechnung gestellt. 
Jederzeit ausreichende Wassermengen und ausreichenden Druck 
kann und will WV Treene jedoch rechtlich verbindlich nicht 
gewährleisten. 16
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Rückläufer von: Landesamt für Umwelt
Schriftsatz vom: 01.08.2024
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme
Berücksichtigung
Die schalltechnische Untersuchung wurde überarbeitet, zum 
Mischgebiet wird eine Pufferzone als Grünflächen 
(Zweckbestimmung Spielplatz und Gartenland) eingerichtet, der 
bestehende Bruchwald wird gesichert und als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft ausgewiesen.
Bei einer Genehmigungskonformen Nutzung des Gewerbebetriebes 
können die Richtwerte eingehalten werden.
Der Hinweis, dass auf Grund der Nähe zu einem landwirtschaftlichen 
Betrieb leichte Geruchimmissionen auftreten können, erhebliche 
Belästigungen oder Beeinträchtigungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes aber nicht anzunehmen sind, ist unter 
tǳƴƪǘ αGeruchsimmission Stellungnahmeά ƛƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ 
enthalten.
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Rückläufer von: BürgerBreitbandNetz GmbH & Co.KG
Schriftsatz vom: 13.06.2024
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:
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Rückläufer von: Amt Nordsee-Treene Fachbereich Bauen und 
Liegenschaften
Schriftsatz vom: 27.06.2024
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:
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Rückläufer von: Handwerkskammer Flensburg
Schriftsatz vom: 13.06.2024
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:
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